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In den Leitlinien zur Archäologischen Denkmalpflege, die der 
Verband der Landesarchäologen beschlossen hat, heißt es: 

"Funden, die aus Ausgrabungen stammen, kommt 
Quellencharakter zu, d.h. es muss dauerhaft sichergestellt 
werden, dass auch die zukünftige Forschung neue 
Fragestellungen und Methoden, die heute noch nicht bekannt 
sind, an dem Fundmaterial zum Einsatz bringen kann. Nur eine 
ordnungsgemäße Dokumentation aller Befunde und Funde stellt 
sicher, dass Ausgrabungen notfalls auch zu einem späteren 
Zeitpunkt und gegebenenfalls von einem Bearbeiter, der nicht 
vor Ort zugegen war, wissenschaftlich ausgewertet werden 
können."

Schon seit der Mitte der 60er Jahre setzen sich quantitative 
Methoden in der Archäologie durch und in ihrem Zuge der 
Einsatz von IT bei der Grabungsplanung, -durchführung, -
dokumentation und -auswertung; eine noch größere Dynamik 
hat die Entwicklung gewonnen, seit Geoinformationssysteme die 
Verknüpfung raumbezogener Daten übergreifend ermöglichen. 
Will man die selbst gesteckten Dokumentationsansprüche 
erfüllen, stellt das gewisse Anforderungen an die papiergestützte 
und vor allem an die elektronische Datenhaltung. 
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Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die LWL -
Archäologie für Westfalen, eine Einrichtung des 
Landschaftsverbands Westfalen -Lippe, die sowohl für die 
Bodendenkmalpflege als auch die Präsentation der 
Grabungsergebnisse in den archäologischen und 
paläontologischen Museen in Westfalen zuständig ist. Meine 
Kollegin Katharina Tiemann und ich vom LWL -Archivamt beraten 
die benachbarte Kultureinrichtung bei der Verwaltung und 
dauerhaften Sicherung des entstehenden analogen und digitalen 
Schrift - und Bildguts. 
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Zu diesem Zweck haben wir die meisten Zentral - und 
Außenstellen in den vergangenen sechs Monaten bereist, die 
vorliegende Überlieferung in Augenschein genommen und eine 
mit Hilfe eines Fragenkatalogs geleitete Erhebung zur 
Arbeitspraxis gemacht. Von den neun Dienststellen haben wir 
sieben besucht.

Die Befragung war nach den Hauptaufgaben gegliedert, zu 
denen die einzelnen Dienststellen immer nur insofern Auskunft 
geben konnten, als sie an dieser Aufgabe überhaupt beteiligt 
waren. Im Einzelnen ging es um die Fundpunktverwaltung, die 
Archäologische Untersuchung, die Inventarisation der Funde, die 
gutachterliche Tätigkeit und die Arbeit in Denkmalschutz und ï
pflege, die Ausstellungstätigkeit, um Fotoarchive, 
Restaurierungen, Bibliotheksverwaltung, eigene Publikationen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Museums - und Denkmalpädagogik und 
schließlich die interne Kommunikation der Dienststellen 
untereinander und mit der Zentrale. 
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Die Befragung ergab, dass Computertechnik in den Dienststellen 
unterschiedlich stark eingesetzt und dass stets auch noch eine 
papiergestützte Dokumentation gerade im Bereich der 
Grabungsdokumentation geführt wurde. Die Papierakte wird von 
allen Befragten als unverzichtbare Referenz betrachtet, obwohl in 
ihr nicht mehr alle Unterlagen, Arbeitshilfen und Fotos landen. 
Gleichzeitig ist aber auch die elektronische Überlieferung zu einer 
Grabung nicht vollständig und kann bisher die Papierdokumentation 
nicht ersetzen. Ein klarer Schritt in die eine oder andere Richtung ist 
nicht geplant, so dass zumindest mittelfristig eine hybride 
Aktenführung realisiert werden muss.

Aus dieser Situation ergibt sich die erste Empfehlung des 
Archivamts:

Es müssen identische Ordnungskriterien für die Organisation der 
Unterlagen gewählt werden, damit eine Verzahnung der beiden 
Medien gewährleistet werden kann. Ausschließlich organisatorisch 
kann verhindert werden, dass eine "Ungleichzeitigkeit" zwischen 
Papier - und elektronischer Akte auftritt, d.h. dass entweder 
ausschließlich in den betroffenen Dateien oder zum Beispiel 
handschriftlich ausschließlich in den Papierunterlagen Änderungen 
vorgenommen werden. Diese Synchronisation der hybriden 
Aktenführung wird aller Erfahrung nach als großes Problem 
bestehen bleiben. 


